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8979 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Finanzausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 23. Mai 2013 betreffend Abkommen zwischen 
der Republik Österreich und der Bundesrepublik Nigeria über die Förderung und den 
Schutz von Investitionen 

Österreich ist bestrebt, Abkommen über die Förderung und den Schutz von Investitionen mit anderen 
Staaten abzuschließen. Ziel dieser Abkommen ist es vor allem, österreichische Firmen bei ihren 
Investitionsbemühungen im Ausland zu unterstützen und günstige Voraussetzungen für die Bewältigung 
der dabei allenfalls entstehenden Risiken herzustellen. Bei diesen Verhandlungen wird aber auch auf die 
Möglichkeit, dass Investitionen in umgekehrter Richtung getätigt werden, Bedacht genommen. 
Nigeria ist mit rund 170 Millionen Einwohnern nach Südafrika Österreichs wichtigster Handelspartner 
Afrikas, das Handelsvolumen betrug 2011 rund 880 Millionen Euro.  
Das dem gegenständlichen Beschluss des Nationalrates zu Grunde liegende Abkommen findet auf alle 
Investitionen Anwendung, die Investoren der Vertragsparteien vor oder nach dem Inkrafttreten des 
Abkommens getätigt haben. Die Vertragsparteien gestehen einander grundsätzlich die Meistbegünstigung 
und Inländergleichbehandlung zu. Das Abkommen enthält auch Bestimmungen über Umwelt- und 
Arbeitnehmerschutz und nimmt auch auf internationale Menschenrechte Bezug. 
Das Abkommen bleibt vorerst zehn Jahre lang in Kraft. Danach verlängert sich seine Gültigkeit auf 
unbestimmte Zeit.  
Da auch Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder geregelt werden, ist eine 
Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 2 B-VG erforderlich. 
Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses des vorliegenden Staatsvertrages die 
Erlassung von besonderen Bundesgesetzen gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 4 B-VG zur Überführung 
des Vertragsinhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 
 
Der Finanzausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 4. Juni 
2013 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Mag. Josef Taucher. 
Gemäß § 30 Abs. 2 GO-BR wurde beschlossen, Bundesrat Mag. Gerald Zelina mit beratender Stimme an 
den Verhandlungen teilnehmen zu lassen. 
An der Debatte beteiligten sich die Bundesräte Mag. Reinhard Pisec, BA und Mag. Gerald Zelina. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Mag. Josef Taucher gewählt. 
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Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. Juni 2013 mit Stimmeneinhelligkeit den 
Antrag, 
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, 
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 2 B-VG die 

verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

Wien, 2013 06 04 

 Mag. Josef Taucher Ewald Lindinger 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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